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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Oberlandesgericht Celle 
Beschluss vom 03. Januar 2005 
- 16 W 195/04 - 

Zur asylrechtlichen Aufenthaltsgestattung eines aus einem sicheren Drittstaat unerlaubt eingereisten Ausländers und zur Beachtung dieser Aufenthaltsgestattung im Rahmen des § 14 Abs. 3 AsylVerfG (früher § 14 Abs. 4 AsylVerfG).

Zu den Voraussetzungen eines nicht haftverschonenden Zweit-antrages.

Zitierweise: OLG Celle v. 03.01.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

16 W 195/04 
28 T 19/04 Landgericht Hannover 
44 XIV 61/04 Amtsgericht Hannover 

Beschluss 

In der Abschiebehaftsache 

des ...................... 

hat der 16. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle durch ................ 
am 3. Januar 2005 beschlossen: 

Auf die weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen werden der Beschluss der 28. Zivilkammer des Landgerichts Hannover vom 6. Oktober 2004 und der Beschluss des Amtsgerichts Hannover vom 11. Februar 2004 teilweise abgeändert. 

Es wird festgestellt, dass die Inhaftierung des Betroffenen für die Zeit vom 12. Januar 2004 bis zur Bekanntgabe des Bescheides des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 23. Januar 2004 rechtswidrig war. 

Im Übrigen wird die weitere sofortige Beschwerde zurückgewiesen. 

Die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung des Betroffenen getätigten Auslagen im Verfahren vor dem Amts- und Landgericht werden der Beteiligten voll, die im Verfahren über die beiden weiteren Beschwerden zur Hälfte auferlegt (§ 16 Satz 1 FEVG analog). 

Dem Betroffenen wird für das Verfahren der weiteren Beschwerde Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt ................... bewilligt, soweit er mit der weiteren Beschwerde die Feststellung der Rechtswidrigkeit für die 
Zeit ab dem 12. Januar 2004 bis zur Bekanntmachung des Bescheides vom 23. Januar 2004 begehrt. 

Wert: 3.000 € 

Gründe: 

I. 

Der Betroffene reiste unerlaubt unter falschen Personalien und Verwendung einer niederländischen Identitätskarte in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 
28. Oktober 2003 wurde er festgenommen. Die Beteiligte beabsichtigte den Be- 
troffenen in die Niederlande abzuschieben. Am 29. Oktober 2003 ordnete das 
Amtsgericht Vechta für 6 Wochen Haft zur Sicherung der beabsichtigten Zurückschiebung an. 

Aufgrund eines Abgleichs im System EURODAC ging die Beteiligte von einer 
Rückübernahmeverpflichtung Italiens nach dem Abkommen Dublin II aus. Am 
3. November 2003 stellte sie einen entsprechenden Antrag beim Bundesamt für 
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Nürnberg. 

Am 1. Dezember 2003 beantragte die Beteiligte die Verlängerung der angeord- 
neten Haft um weitere 3 Monate. In seiner Anhörung vor dem Amtsgericht 
Hannover vom 4. Dezember 2003 erklärte der Betroffene, er wolle Asyl beantragen. Mit Beschluss vom selben Tage verlängerte das Amtsgericht Hannover die Haft um längstens 3 Monate. 

In seiner Anhörung vom 22. Dezember 2003 auf seine sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts Hannover gab der Betroffene an, er sei über Italien und die Niederlande nach Deutschland gelangt, um von dort aus nach Dänemark zu reisen. Mit Beschluss vom selben Tage (Bl. 98) wies das Landgericht Hannover die sofortige Beschwerde des Betroffenen zurück (28 T 139/03). Dagegen hat der Betroffene - soweit ersichtlich - ein Rechtsmittel nicht eingelegt. 

Der zu Protokoll genommene Asylantrag des Betroffenen ging am 15. Dezem- 
ber 2003 beim Bundesamt ein (Bl. 17). Am 19. Dezember 2003 wurde der Be- 
troffene im Asylverfahren angehört (Bl. 47 ff. d. A.). Mit Bescheid vom 23. Janu- 
ar 2003 stellte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
fest, dass dem Betroffenen kein Asylrecht zustehe und ordnete die Abschiebung nach Italien an (Bl. 56 ff.).

Mit Antrag vom 29. Januar 2004 hat der Betroffene beim Amtsgericht Hannover 
unter Hinweis auf § 10 FEVG die Aufhebung des Beschlusses des Amtsgerichts vom 4. Dezember 2003 beantragt. Das Verfahren wird beim Amtgericht Hannover unter 44 XIV 41/04 und in der Beschwerdeinstanz beim Landgericht Hannover unter 28 T 22/04 geführt. Zur Begründung hat er im Wesentlichen ausgeführt, seine Rücküberstellung nach dem Dubliner Übereinkommen habe derart lange gedauert, dass darin ein Verstoß gegen den in Haftsachen geltenden Beschleunigungsgrundsatz zu erblicken sei (Bl. 1 ff. d. A.). Außerdem sei die Haft aufzuheben, weil das Bundesamt nicht innerhalb von 4 Wochen über den Asylantrag entschieden habe (SS. v. 2. Februar 2004, Bl. 10 ff.). 

Gegenstand dieses Verfahrens ist der weitere Antrag des Betroffenen vom 
10. Februar 2004, ihn im Hinblick auf § 14 Abs. 3 Satz 4 AsylVfG sofort freizulassen und die Rechtswidrigkeit der Haft für die Zeit ab dem 12. Januar 2004 festzustellen, den das Amtsgericht Hannover gesondert unter 44 XIV 61/04 eingetragen hat. Das Amtsgericht hat den Antrag mit Beschluss vom 11. Fe-    bruar 2004 (Bl. 9 d. A.) zurückgewiesen, seine dagegen erhobene sofortige Beschwerde hat das Landgericht mit Beschluss vom 27 Februar 2004 (28 T 19/04) zurückgewiesen (Bl. 41 d. A.). Im Verfahren der weiteren Beschwerde hat der am 3. März 2004 abgeschobene Betroffene sodann die Feststellung beantragt, dass seine Inhaftierung rechtwidrig gewesen sei (Bl. 52, 54). Nach Aufhebung und Zurückverweisung durch Beschluss des Senats vom 7. Juli 2004 (Bl. 80) hat das Landgericht die sofortige Beschwerde des Betroffenen mit Beschluss vom 6. Oktober 2004 erneut zurückgewiesen (Bl. 129). Bezüglich der Gründe wird auf den angefochtenen Beschluss Bezug genommen Dagegen wendet sich der Betroffene mit seiner weiteren sofortigen Beschwerde vom 26. Oktober 2004. 

II. 

1. Die Beschwerde ist nur zum Teil zulässig. 

Gegenstand des ursprünglichen Verfahrens war lediglich der Antrag auf sofortige Freilassung des Betroffenen vom 10. Februar 2004 sowie der Antrag festzustellen, die Haft sei bereits seit dem 12. Januar 2004 rechtwidrig. Diesen Antrag hat der Betroffene damit begründet, das Bundesamt für die Anerkennung ausländi- 
scher Flüchtlinge habe über den dort seit dem 15. Dezember 2003 vorliegenden Asylantrag nicht innerhalb der Frist des § 14 Abs. 4 AsylVfG entschieden. Diesen, vom Amtsgericht abgewiesenen Antrag hat er dann mit seiner sofortigen Beschwerde vor dem Landgericht weiterverfolgt. Den weitergehenden Antrag auf Feststellung Rechtswidrigkeit der Inhaftierung hat er erst im weiteren Beschwer- 
deverfahren gestellt (Bl. 52, 54), 

Das ist nicht zulässig. Gegenstand der Rechtsfehlerkontrolle im weiteren Beschwerdeverfahrens ist nur das Vorbringen, was die Parteien dem Gericht in der Vorinstanz zur Entscheidung unterbreitet haben (§ 27 Abs. 1 FGG i V. m. § 559 ZPO). Eine Erweiterung der Anträge in der Instanz der weiteren Beschwerde ist unzulässig (Musielak/Ball, ZPO, 4. Aufl., § 559 Rn. 3). 

Darüber hinaus verfolgt der Betroffene den weitergehenden Feststellungsantrag auch bereits in dem Parallelverfahren, was darauf zurückzuführen ist, dass das Amtsgericht offensichtlich jeden Antrag, der auf Beendigung der angeordneten Haft abzielt, als neues Verfahren einträgt. 

2.      Begründet ist die weitere Beschwerde allerdings, soweit der Betroffene die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Inhaftierung für die Zeit vom 12. Januar bis zur Bekanntgabe des Bescheides vom 23. Januar 2004 begehrt, weil das Bundesamt nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Asylantrags eine Entscheidung darüber getroffen hat (§14 Abs. 4 AsylVfG). Hintergrund der Regelung des § 14 Abs. 4 AsylVfG ist, dass dem Asylantragsteller nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG zunächst der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet ist und er deshalb nur für den im Gesetz vorgesehen Zeitraum von 4 Wochen seiner Freiheit beraubt werden soll, ohne dass über seinen Asylantrag eine Entscheidung ergangen ist. Dies gilt entgegen der Auffassung des Amtsgerichts (Beschlussgründe S. 3 = Bl. 17 d. A.) nach § 55 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG auch für den aus einem sicheren Drittstaat (§ 26 a AsylVfG) unerlaubt eingereisten Antragsteller, auch wenn ihm kein Asylrecht zusteht (§ 26 a Abs. 1 Satz 2 AsylVfG). 

Indessen gilt dies nicht für Folge- und Zweitantragsteller (Renner, Ausländerrecht, 7. Aufl., § 55 AsylVfG Rn. 10 und 11). Ein Folgeantrag steht der Anordnung von Sicherungshaft zunächst nicht entgegen, sondern erst dann, wenn ein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird (§71 Abs. 8 AsylVfG). Dies gilt auch für den 
Zweitantrag (§71 a Abs. 2 Satz 3 AsylVfG). § 71 a Abs. 2 verweist nicht auf die Aufenthaltsgestattung nach § 55 AsylVfG, vielmehr gilt der Aufenthalt der Ausländers nach § 71 a Abs. 3 lediglich als geduldet. Der Antrag des Betroffenen war aber weder ein Folge- noch ein Zweitantrag. 

Zwar hat das Landgericht aufgrund der erteilten Auskunft des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 29. Juli 2004 (Bl. 95) zu seiner Überzeugung festgestellt, dass der Betroffene am 6. September 2003 in Crotone/Italien bereits einen      Asylantrag gestellt hat - weitere Ermittlungen musste es nicht 
für erforderlich halten (§12 FGG) -, doch weist der Betroffene zutreffend darauf hin, dass ein Folge- oder Zweitantrag den erfolglosen Abschluss eines vorausgegangenen Erstverfahrens voraussetzt       ( § 71 Abs. 1 und § 71 a Abs. 1 AsylVfG). 

Daran fehlt es.  Wie schon das Amtsgericht angenommen hat, handelt es sich um einen Doppelantrag. Stellt ein Asylsuchender vor einer Entscheidung über seinen gestellten Asylantrag einen weiteren Antrag, so handelt es sich in Wahrheit nicht um ein weiteres Asylgesuch (bei Doppelantrag im Bundesgebiet: Renner, Auslän- 
derrecht, § 71 AsylVfG, Rn. 11). Der Antragsteller begehrt vielmehr eine erstmalige Bescheidung über seine Asylgesuche, mag er auch nur Anspruch auf eine Sachentscheidung haben. In diesen Fällen kann aber aufgrund der Zuständigkeitsregeln in Art. 5 bis 13 VO (EG Nr. 343/2003 = Dublin II) nicht von vornherein angenommen werden, dass der Erstantragsstaat - hier Italien - die nach wie vor begehrte erstmalige Sachentscheidung zu treffen hat, nicht aber das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Darüber hatte das Bundesamt - wie mit Bescheid vom 23. Januar 2004 geschehen - nach §§ 31, 29 Abs. 3 AsylVfG zu entscheiden, zur Vermeidung eines Hafthindernisses allerdings innerhalb von 4 Wochen ab Eingang des Asylantrages (§ 14 Abs. 4 AsylVfG). 

Für die Zeit ab Bekanntmachung des Bescheides vom 23. Januar 2004 (Bl. 56) bis zur Abschiebung stand der in Deutschland gestellte Asylantrag der Abschiebungshaft allerdings nicht mehr entgegen, weil das Bundesamt für die Anerkennung ausländische Flüchtlinge festgestellt hat, dass dem Betroffenen in Deutschland ein Asylrecht nicht zustand und es die Abschiebung des Betroffenen nach 
Italien angeordnet hat (§ 34 a AsylVfG). Ein etwaiges Aufenthaltsrecht des Betroffenen ist jedenfalls mit Bekanntgabe dieser Abschiebungsandrohung nach § 67 Abs. 5 AsylVfG erloschen (vgl. OLG Zweibrücken, Beschluss v. 23. Oktober 2001, ZAR 2002, 34). 

Die Auslagenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § 16 FEVG, die Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag auf § 14 FGG i. V. m. § 114 ZPO. 

Diesseits in das Internet eingestellt im Februar 2005. 
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